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 Veröffentlicht am 20.04.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §36;

GewStG §11 Abs3;

Rechtssatz

Eine allgemeine Sanierungsmaßnahme liegt nicht vor, wenn ein Schuldner über Jahre hinweg jeweils mit jenem

Gläubiger, der mit Zwangsversteigerung oder der Einleitung des Konkursverfahrens droht, Ratenzahlungen mit

Forderungsnachlässen vereinbart.
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